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Index

20/01 Allgemeines bürgerliches Gesetzbuch (ABGB)

32/06 Verkehrsteuern

Norm

ABGB §472;

ABGB §509;

GrEStG 1987 §1 Abs1 Z1;

Rechtssatz

Ist Gegenstand einer Vereinbarung die Übertragung des Eigentumsrechts an näher bezeichneten

Liegenschaftsanteilen unter der Au;age des Fruchtgenusses an diesen Anteilen für den Übergeber, dann liegt damit

ein Erwerbsvorgang iSd § 1 Abs 1 Z 1 GrEStG vor. Dem steht nicht entgegen, dass der Übergeber eine

eigentümerähnliche Rechtsstellung "ohne Einschränkung" beibehält, gehört eine solche Rechtsstellung doch zum

Wesen des Fruchtnießers. Dass dabei der Übergeber verp;ichtet ist, Zinsen und Amortisationszahlungen betreCend

die im Zusammenhang stehenden Darlehen und Kredite zu leisten, ist Folge dieser Rechtsstellung. (Hier: Der

Geschenkgeber ist vertraglich verp;ichtet, Zinsen und Amortisationszahlungen auf Darlehen und Kredite zu leisten,

die im Zusammenhang mit den übergebenen Vermögenswerten stehen oder in Hinkunft, nach Maßgabe einer

schriftlichen Zustimmung aller Geschenknehmer, aufgenommen werden.)
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